
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen LPO Voltigieren zum 01.01.2019 

 
Anpassungen an das internationale Reglement 
 
 
LPO Seite 95 
 
 
§ 72 Ausrüstung der Voltigierer und Voltigierpferde 
 
2. Ausrüstung der Pferde  
 
C. Weiteres Zubehör: 
 I. Pad: Erlaubte Maße, am Pferd gemessen: 
    Gesamtlänge: max. 100 110 cm, davon max. 70 80 cm nach hinten, vom hinteren 

   Gurtrand, und max. 25 30 cm nach vorne, vom vorderen Gurtrand gemessen 
    Breite: max. 90 93 cm, vom tiefsten Punkt gemessen 
    Dicke: max. 3 cm 4 cm, einschließlich Bezug 
    Bei getrennter Durchführung von Pflicht und Kür ist das Wechseln von Gurt und  
    Pad erlaubt. 
 
 
 
 
Stand: November 2018 Ter. 


